
(mit Änderung auf Antrag von Herrn Reitz) 
 
Der Bauausschuss des Rates der Stadt Siegen 
 
1.1 nimmt den Sachstand zur Altlastensituation zur Kenntnis und 
 
1.2 beschließt, ein Bauleitplanverfahren zur Wohnbebauung temporär so 

abzustimmen, dass dieses mit möglichst geringem Zeitversatz zur 
Rekultivierung der Haldenflanke zur Wohnbebauung hin (vorbeugender 
Gesundheitsschutz) abgeschlossen werden kann. Bedingung ist, dass nach 
Rekultivierung keine Flugsandbeeinträchtigung der Wohnbebauung mehr zu 
verzeichnen ist.  

 
 




